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Deutſchland.
Berlin. Sitzung der Drei-Stände- Kurie am 12.

Mai. An der Spitze unſers heutigen Berichts ſtellen wir
die Verſicherung daß die Verhandlungen dieſer Sitzung,
nur allein die Debatten über die Adreſſe ausgenommen,
uns intereſſanter und werthvoller erſcheinen, als alle uübri-
gen. Zuerſt theilte der Marſchall die Entſcheidung des
Königs über eine Anfrage mit, die er an denſelben über die
Zuruckweiſung der bekannten Poſener Beſchwerde, hinſichts
der Unterdrückung der polniſchen Nationalität und Spra-
che, gerichtet hatte. Der König beſtätigte das Verfahren
des Marſchalls mit der ausdrucklichen Bemerkung, daß die
Beſchwerde eine Provinzialangelegenheit betreffe und als
ſolche vor den Landtag der Provinz Poſen gehoöre. Zwei-
tens wurde der Marſchall zu einer Anzeige bevollmächtigt,
worin er Namens der Drei-Stände-Kurie erklären mochte,

daß die von dem Buchhändler Reimarus in Berlin ange
kundigte angeblich amtliche Herausgabe der Landtagsver-
handlungen in Bezug auf die Drei-Stände- Kurie keine
amtliche ſei, und daß von dem Seekretariate derſelben das
Material dazu nicht geliefert werde. Drittens kam die auf
Antrag des Kommiſſars in der vorhergehenden Sitzung auf
geſchobene Frage über die Berechtigung der Kurie zur Pruü-
fung der Wahlen wieder zur Sprache, und der Kommiſſar
wiederholte, daß die Wahlprufung nicht zur Cognition des
Landtags gehoööre, und daher als neues Recht nicht in das
Reglement hinein amendirt werden kounne. Auf Bemerken
des Abg. von Saucken, daß dieſer Antrag weder in ſei-
nem Sinne noch in ſeinen Worten gelegen habe, erklärte
der Kommiſſar, daß das Gouvernement nichts gegen das
von dem Abgeordneten ſo geſtellte Amendement einzuwen-
den habe: Die Kurie der Drei Stande hat vor dem Be-
ginn aller andern Geſchäfte diejenigen Wahlen ihrer Ab-
geordneten zu pruüfen, über welche Beſchwerden wegen
vorgekommener Ungehoörigkeiten vorliegen und darüber Ent
ſcheidung zu treffen. Endlich viertens zog die Verſamm-
lung die vorbehaltene Frage, ob die Zuruckweiſung von
Petitlonen dem Marſchall, wie das Reglement vorſchreibt,
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oder dem Landtage d. h. der Drei -Stände- Kurie zuſtehe,
in Berathung. Der Ausgang der Verhandlung war, daß
die Beurtheilung nicht dem Marſchalle, ſondern dem Land-
tage zuſtehen ſolle, daß mithin alle ſolche Eingaben ohne
Weiteres den betreffenden Abtheilungen zur nähern Pruü-
fung zugewieſen werden müſſen.

Nach dieſen bisweilen leider in unerfreuliche, zeitrau-
bende Breite auslaufenden Verhandlungen die ſogar bis
zum Formalismus der Dispute uüber Worter herabſanken,
ging die Verſammlung zur Berathung eines Geſetzentwurfs
uüber. Die dabei ausgeſprochenen Anſichten und Grundſatze
haben wir im Auge gehabt, als wir im Eingange unſres
Berichtes die Leſer auf die Wichtigkeit dieſer Verhandlun-
gen aufmerkſam machten. Der Geſetzentwurf iſt eine Koö
nigliche „Verordnung betreffend die Abſchätzung bäuerlicher
Grundſtucke und die Befoörderung guütlicher Auseinander
ſetzungen uuber den Nachlaß eines bäuerlichen Grundbe-
ſitzers.“ Die Verordnung iſt kurz; ſie umfaßt nur 5 kleine
Paragraphen, kaum ſo viel Buchſtaben, um in gewoöhnli-
cher Schrift damit ein Oktavblättchen anzufullen. Aber ſo
klein, ſo beſcheiden ſie erſcheint, ſo inhaltsreich, ſo bedeu
tungsvoll, ſo tiefgreifend iſt der Sinn dieſes Entwurfs.
Wir wurden es uns nicht verſagen koönnen, einmal, unſern
Leſern das Geſetz in ſeiner woörtlichen Faſſung vorzulegen,
dann in dieſen Blättern eine Diskuſſion uber Zweck, We-
ſen, Mittel, Ziel und Folgen dieſes Geſetzes zu veranlaſſen
oder ſelbſt zu eröffnen, wenn wir nicht vorzogen, zu ver
nehmen, wie der Landtag das Geſetz aufgefaßt und beur-
theilt habe. Zuerſt wollen wir höören, wie die Abtheilung,
der der Entwurf zur Begutachtung überwieſen war, das
Geſetz aufgefaßt hat. Das Geſetz wird mit dem eingelei-
tet, was es will. Jn der erſten Zeile des Entwurfs wird
als Motiv angegeben: das Geſetz ſolle auf die Erhaltung
eines kräftigen Bauernſtandes, wie der Guter deſſelben in
den Familien ihrer Beſitzer hinwirken.“ Das iſt das, was
das vorgelegte Geſetz beabſichtigt. Jndem wir die ſich un
willkurlich aufdringende Frage, ob der Bauernſtand denn
wirklich und wahrhaftig heut zu Tage ſo tief heruntergekom-
men ſei, daß ſeine Exiſtenz gefährdet erſcheine und Mittel zu



ſeiner Erhaltung ſich als unerläßlich nothwendig darſtellen,
jetzt ganz und gar von der Hand weiſen, müſſen wir uns
fragen, wodurch die Erhaltung und Kraftigung des
Bauernſtandes möglich gemacht werden ſolle. Der Ge-
ſetzentwurf fuührt auf zweierlei Mittel, auf zweierlei We-
ge. Der Zweck ſoll erreicht werden durch mehr Sicher-
heit und Wahrheit in dem Taxationsweſen von Ruſtikal-
grundſtucken, dann durch erweiterte Befugniſſe der Vor-
mundſchaften hinſichts der gütlichen Auseinanderſetzungen
uüber den Nachlaß eines bäuerlichen Grundbeſitzers. Nach-
dem ſich die Kommiſſion den Jnhalt des Geſetzentwurfs
alſo präciſirt hatte, ſtellte ſie die Frage auf: „Findet die
Abtheilung, daß zur Erhaltung eines kräftigen Bauern-
ſtandes ein Geſetz uüber die Abſchätzung bäuerlicher Grund-
ſtuücke und zu Beförderung guütlicher Auseinanderſetzung über
den Nachlaß eines bäuerlichen Grundbeſitzers Beduürfniß
iſt?“ Nur vier Stimmen bejahten in der Abtheilung dieſe
Frage, und eilf, darunter ſammtliche 8 Abgeordnete der
Landgemeinden, verneinten ſie. Jn der Kommiſſion war
eigentlich durch dieſe Abſtimmung dem Geſetzentwurfe der
Boden entzogen, auf dem er ſteht. Seine Tendenz war
Erhaltung und Kraäftigung des Bauernſtandes, und die
Majorität erklärte, daß dazu kein Bedürfniß vorhanden
ſei. Damit ließ aber die Kommiſſion das Geſetz nicht fal-
len, ſondern ſie ging auf alle übrigen Poſitionen, be-
ſtimmte Fragen generaliſirend und praäciſirend, ein. Aus
verſchiedenen Abſtimmungen der Abtheilung ging hervor:

1) „daß eine uüberwiegende Majorität die an die Spitze
d Geſetzes geſtellten Motive daraus entfernt wiſſen
will

2) „daß eine große Majorität denjenigen Theil des Ge-
ſetzes, welcher von der Taxation handelt, mit Modi-
fikationen annehmen will, und daß ſich darunter von
7 Abgeordneten der Landgemeinden 3 befinden

3) „daß zwar eine Majorität der Abtheilung von 9 ge
gen 7 ein Geſetz zur Befoörderung guütlicher Auseinan-
derſetzungen fur wunſchenswerth halt, aber doch nur
eine Minorität von 6 gegen 8 Stimmen den Geſetzes-
paragraphen mit den beantragten Modifikationen an-
nehmen will, und daß der bei Weitem großte Theil
der Abgeordneten der Landgemeinden ſich unter der
letztgenannten Majorität befindet.“

Der Kammerherr von Breitenbauch aus dem Kreiſe
Ziegenruck, als Referent der Kommiſſion, fuührte die Gruün-
de derjenigen, die mit der Majorität oder Minorität gegen
das Geſetz in der Abtheilung geſtimmt haben, wie folgt, an:

1) Der preußiſche Bauernſtand iſt kräftig genug, und
bedarf es, um ihn zu kräftigen oder kräftig zu erhal-
ten, keiner beſonderen Geſetze. Seine Kraft hat ſich
in ſchwierigen und verhängnißvollen Zeiten auf das
entſchiedenſte bewährt, und ein mehr als dreißigjähri-
ger Friede hat ihre fernere Entwickelung eben ſo gluck-
lich befoördert, als das Freimachen von hemmenden
Feſſeln, welche ihr fruüher entgegenſtanden.

2) Unſere jetzige einſchlagende Geſetzgebung genugt voll-
kommen und gewährt in Bezug auf Abſchätzung von

Ruſtikal-Grundſtucken und zur Befoörderung gutlicher
Auseinanderſetzungen hinreichenden Anhalt.

3) Geſetze in vorſtehender Beziehung können überhaupt
den Stand der Landgemeinden nicht kräftigen, die beſte
Kräftigung iſt die, welche er bei ganz freier Dispoſi-
e u ſein Beſitzthum aus ſich ſelbſt heraus ent
wickelt.

folgende Grunde, welche theils ihre Geſammtheit,

4) Das vorliegende Geſetz ſei partikularer Natur, und
ein ſolches bedurfe der Stand der Landgemeinden nicht.

5) Weitere als jetzt geſetzlich beſtehende Befugniſſe den
Vormundſchafts-Behoörden zu ertheilen, ſei nicht wun-
ſchenswerth, im Gegentheil fur die Minderjährigen
gefährlich, zumal bei einzeln ſtehenden Richtern. Die
Beſtimmungen des Geſetz- Entwurfs ſeien nur zum Vor-
theil des Gutannehmers, keinesweges aber im Jnter-
eſſe der Muündel.

6) Das beſte Mittel, die Nachtheile zu vermeiden, wel-
che den Beſtimmungen des Geſetz-Entwurfs hinſichtlich
der Vormundſchafts- Behörden entgegentreten wollen,
ſei Erleichterung der teſtamentariſchen Verfugungen,
in Bezug auf Form und Koſten.

7) Uebrigens ſei es nicht einmal zweckmäßig, durch ge-
ſetzliche Beſtimmungen auch nur mittelbar die Subha-
ſtation zu erſchweren, weil dadurch der Intelligenz die
Thure verſchloſſen wurde, welche durch Einkauf Frem-
der oft in einen Ort einziehe, und endlich konnten

8) in Fällen, wo viele Schulden auf dem Grundſtück
haften, die Minorennen nach dem Geſetz-Entwurf leicht
um ihr ganzes Erbtheil gebracht werden, wenn die
Vormundſchafts-Behörde dem Annehmer des Grund-
ſtuücks fur zwei Drittel der Taxe oder auch darunter
überläßt, während letzterer das Grundſtück ſpäterhin
zur vollen Taxe oder noch darüber verkauft und allein
etwas uübrig behalt.

Diejenigen Mitglieder der Abtheilung aber, welche fur das
Geſetz ſich ausgeſprochen haben, motiviren ihr Votum durch

theils
einzelne Mitglieder fur ſich in Anſpruch nehmen:

1) Wenn auch der preußiſche Bauernſtand im Allgemei-
nen ein kräftiger genannt werden koönne, ſo treffe dies
keinesweges fur alle Provinzen und Kreiſe im Staate
zu, und auch da, wo es zutreffe, wurde die vorhan-
dene Kraftigkeit der Maſſe jedenfalls der Erhöhung
fähig und der Erhaltung bedurftig ſein.

2) Die jetzigen geſetzlichen Beſtimmungen des Allgemei-
nen Landrechts Tit. 7 Thl. II. und der Gerichts Ord-
nung Tit. 6 Thl. II. über Prinzipien und Verfahren
bei Taxationen ruſtikaler Grundſtücke ſind unzweckmä-
ßig und unbeſtimmt, deshalb eben verſchiedener Deu-
tung fähig, und die Praktik lehrt täglich daß ſie bald
zu niedrige, bald zu hohe Taxen zur Folge haben,
dadurch aber bald Beeinträchtigung, bald uübermäßige
Bevorzugung, immer aber Schwankung und Unſicher-
heit im Beſitz hervorbringen.

3) So ſehr wir auch das Prinzip der Selbſtentwickelung
durch Dispoſitions- Freiheit ehren und anerkennen, ſo
ſind wir doch der feſten Ueberzeugung, daß dieſe nur
durch eine heilſame Geſetzgebung diejenige Unterſtutzung
erhalten kann, welche ihr nothwendig iſt. Dieſen
Zweck verfolge auch das vorliegende Geſetz, indem es
die Hinderniſſe beſeitige, welche der DispoſitionsFrei-
heit entgegenſtehen.

4) Als Partikulargeſetz durfte der gegenwärtige Geſetz
Entwurf kaum angeſehen werden können, da die im
Stande der Land Gemeinden vertretenden Grundſtücke
bei weitem die Mehrzahl ausmachen fur Ritterguüter
faſt in allen Provinzen Kredit Vereine mit beſonderen
Taxations- Grundſätzen beſtehen und fur ſtadtiſche
Grundſtucke, welche meiſtentheils im Annexum eines
Gewerbes oder eines Hauſes, daher nach dem Ver-
kehrswerth zu beurtheilen ſind, andere Normen beſte
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hen müſſen. Uebrigens ſoll das gegenwartige Geſetz
auch nur an Stelle beſtehender Partikular-Geſetze treten,
auch haben manche fur den Stand der Landgemeinden
beſtehende Singular- Geſetze höchſt wohlthätig gewirkt.

5) Es ſei bekannt, daß nachgelaſſene Ruſtikal-Grund-
ſtuücke ſehr häufig zur Subhaſtation kommen, weil kei-
ner der majorennen Erben daſſelbe zur vollen Taxe an
nehmen will und kann, wodurch nicht nur die Guter
oder Grundſtucke aus der Familie kommen, ſondern
auch die Erben häufig einen geringeren Kaufpreis er-
halten, die Minderjährigen aber der anderweiten, nur
von dem verwandten Annehmer zu erlangenden
Vortheile, als Erziehung, Alimentation, Ausſtat-
tung 2c., verluſtig gehen, welche durch eine groößere
Geld- Abfindung nicht zu erſetzen ſeien. Das Geſetz
ſolle die Vormundſchafts- Behörden von denjenigen Vor
ſchriften befreien, welche ſie oft gegen den Willen der
Familie und gegen das Jntereſſe der Pflegebefohlenen
zur Subhaſtation nöthigen. Wenn die Vormundſchaft
die nicht mehr lebenden Aeltern vertrete, ſo ſolle ſie
auch mindeſtens einen Theil ihrer freien Befugniß bis
zu einer gewiſſen zu ſetzenden Schranke ausuüben.

Die befurchteten Uebergriffe zum Nachtheil der Muün-
del waren um ſo weniger zu befuürchten, als eines
Theils das Geſetz nur fakultativ nicht beſtimmt maß-
gebend ſei und anderentheils die 99. 232 2c. Tit. 18
Thl. II. des Allgemeinen Landrechts den Vormuündern
bundige Pflichten auflegen.

6) Wenn auch Erleichterung in Form und Koſten der
letztwilligen Verfugungen zu wunſchen ſeien, ſo frage
ſichs, ob deshalb viel mehr teſtirt werden wurde, denn
weniger die Schwierigkeit der Teſtaments-Aufnahme,
als die Scheu, ein Teſtament zu machen und Sorg-
loſigkeit ſei der Grund, daß ſelten letztwillige Dispo-
ſitionen erfolgten.

7) Durch die Sorge: unnoöthige und nachtheilige Sub-
haſtationen zu vermeiden, ſei man keinesweges Wil-
lens, dem Einziehen fremder Jntelligenz einen Damm
entgegenzuſetzen und glaube, daß dieſelbe durch frei-
willigen Einkauf und Einheirath ſattſam einwandern
werde

Als Regierungskommiſſar gab hierauf der Geh. R. Lette
Erläuterungen theils über die Geſchichte, theils uüber die
Principien und die Beduürfnißfrage des vorliegenden Geſetzes.
Die Erlaäuterungen ergabe nweſentlich nichts anderes als eine
gedrängte Zuſammenſtellung der hauptſächlichſten Punkte
aus der miniſteriellen Denkſchrift uüber denſelben Gegen-
ſtand. Die Debatte uüber die Beduürfnißfrage und uüber die
allgemeinen Grundſätze der neuen Verordnung eroöffnete als
dann der Abgeordnete, Kanonikus Lenſing aus Emmerich.
Er hob hervor, daß kurze Zeit, nachdem in der bedraäng-
nißvollen Zeit unſeres Vaterlandes die Reformgeſetzgebung
die Feſſeln des Eigenthums und der Perſonen geloſt, ſich
die Tendenz kund gegeben habe, die Erhaltung und Kraf-
tigung des Bauernſtandes dadurch zu fördern, daß man
die Freiheit deſſelben wieder zu beſchränken geſucht habe.
Er nennt dies eine Verkennung der ewigen Wahrheit, der
zufolge ohne Freiheit kein Gedeihen, keine Kräftigung, kein
Erhalten möglich ſei. „„Der Baum ſagt er „der
ſeine Wurzeln in der Erde nicht frei ausbreiten kann, der
ſeinen Wipfel nicht frei zum Himmel erheben kann, der
ſeine Zweige nicht frei ausdehnen kann,
i nährenden Atmoſphäre, ſeicht und ſtirbt.
nicht

verkummert in
Jch weiß

ob man mehr ſtaunen muß uüber die Macht des

Vorurtheils welches derartige Tendenzen hervorgerufen
hat, oder über die Unbekanntſchaft mit den Zuſtänden des
Bauernſtandes und des Landes, jenes geſegneten Theiles
der Erde, wo der Bauernſtand ſeit Jahrhunderten, wo er
von jeher frei und unabhängig dageſtanden und aus eige-
ner Kraft ſich zu erhalten gewußt hat. Jch bezeichne da
mit jene weſtlichen Theile Germaniens, von denen leider
ein Theil dem Bunde unſrer germaniſchen Staaten entriſ-
ſen iſt. Dort ſtand von jeher der Bauer frei; er ſteht
noch frei; er hat ſich erhalten, nicht allein trotz der Frei-
heit, ſondern gerade durch ſeine Freiheit. Er hat einen
Wohlſtand entwickelt, der ihn in den Stand geſetzt hat,
die Kultur ſeines Bodens auf eine Höhe zu bringen, die
allerſeits als Muſter fur andre Länder anerkannt wird.
Mit Freuden haben wir indeß erſehen, daß auf dieſe Ten
denz bei unſrer hohen Staatsregierung eine andere Anſicht
obſiegend geweſen iſt. Die Anſicht hat Raum gewonnen,
daß nicht durch Beſchränkungen nicht durch uumittelbare
Einwirkung, welche die Freiheit der Dispoſition ſtort, auf
die Kräftigung und Erhaltung des Bauernſtandes einzuwir-
ken iſt, ſondern nur in mittelbarer Weiſe und hauptſach-
lich durch Wegräumung derjenigen Hinderniſſe, die in der
ältern Geſetzgebung noch dann und wann anzutreffen ſind.“
Nachdem der Redner Einzelnheiten beruührt, verwahrt er ſich
gegen das Geſetz als ein Partikulargeſetz und gegen die
Verſuche, durch Rechte und Geſetze fernere Unterſchiede
der Stande neu zu begrunden oder die alten zu verſchaär-
fen. Kaufmann Winzler aus Luübbenau machte darauf
aufmerkſam, daß der Bauernſtand in dieſem Geſetze einen
alten Bekannten zu begrüßen habe. „„Es iſt ein Geſetz“

ſagt er „das mit einer eben ſolchen Begluckungs-
theorie im Jahre 1826 auftauchte, und nachher oöfters na-
mentlich im Jahre 1842 als ſogenanntes Erbfolgegeſetz,
wie ich glaube, ſechs Provinziallandtagen zur Begutachtung
vorlag. Man glaubte damals, daß es bei dieſer Bera-
thung. wohl ſein Ende erreicht habe, denn das Urtheil die-
ſer 6 Landtage ging dahin, daß ſowohl das Beduürfniß als
die Zweckmäßigkeit, ja ſogar die Gerechtigkeit in den Vor
ſchriften des Geſetzes beſtritten wurden. Dennoch erſcheint
hier wieder eine ſolche Verordnung zu gleichem Zwecke und
mit beinahe ahnlichen Formen, und es drangt ſich von
ſelbſt die Frage auf, ob etwa jetzt unſrer wackerer Bauern-
ſtand einer ſolchen Abhilfe bedurfe, ob er vielleicht dahin
gelangt ſei, daß man ihn fur unmundig erkläre und Par-
tikulargeſetze zu ſeiner Erhaltung geben muüſſe, die doch
nur durch die höchſte Nothwendigkeit hervorgerufen werden
ſollten.“ Der Redner erwähnte, daß der Bauernſtand in
Folge der fruhern Geſetze, die ihm freie Bewegung ſicher-
ten, die Freiheit des Grundeigenthums, der Aufhebung der
Leibeigenſchaft beſtimmten ſich außerordentlich gehoben
habe ſo im Wohlſtande wie im geiſtigen Guten, in der
Jntelligenz. Wo die Freiheit allein die Grundlage der
Kräftigung ſei, da bedurfe es der Partikulargeſetze nicht,
welche nur darauf gerichtet wären Spaltungen herbeizu-
fuühren und zu verewigen. Auf das Einzelne eingehend
bemerkte der Abgeordnete, die Taxen waren bisher ſehr
unſicher geweſen, aber dieſe Unſicherheit werde nicht geho-
ben, ſondern noch ſchlimmer gemacht. Wenn man bisher
bei den Taxen von dem Zuſtande der Gegenwart und Ver-
gangenheit ausgegangen ſei, ſo nähmen die neuen Taxen
ein ganz neues Prinzip auf, es ſolle „nach dem nachhalti-
gen Ertragswerthe“ taxirt, ſo mit die Grundſätze aus der
Zukunft geſchöopft werden. Und dies ſoll geſchehen, um
den Bauer „im leiſtungsfähigen Zuſtande“ zu er-



Dazu ſei aber jedes Geſetz ohnmächtig. Leiſtungs
fähig könne ſich Jeder nur ſelbſt machen „durch Fleiß und

„Ordnung; ein papiernes Geſetz kann keine Leiſtungsfähig-
keit erzeugen.“ Das Geſetz ſei aber auch ungerecht. Es
begunſtige die ältern Kinder auf Koſten der jungern und
ſtoße die Minorennen in den Stand der Beſitzloſen, in den

Stand des Proletariats hinab. Das Geſetz erzeuge ein land
liches Proletariat. Der Erblehnrichter Protze aus Nieder
ſeifersdorf in Schleſien erklärte, wenn „das Geſetz in Kraft
träte, ſo wurde der Grundwerth fallen die Familienbande
gelöſt und Haß und Verfolgung verbreitet werden.“ Ober-
Landesgerichtsrath Walter aus Muünſter zeigte, daß das
Geſetz ſogar der elementaren Vorbegriffe entbehre. Das
Geſetz habe bäuerliche Grundſtucke und bäuerliche Grund-
beſitzer zum Gegenſtande ſeiner Beſtimmung. Es fehle aber
an allen und jeden Kriterien eines bäuerlichen Grundſtückes
eines bäuerlichen Grundbeſitzers. Dadurch verliere das Ge
ſetz allen Rechtsboden. Darauf betrat der Abg. Doren-

berg aus Hoöhnſtedt die Rednerbuhne.
„Meine hochgeehrten Herren!“ ſagte derſelbe „Das

Geſetz, welches der hohen Verſammlung heute zur Berathung
vorliegt, trifft lediglich und greift nur in die bäuerlichen Ver-
hältniſſe ein. Jch muß mich entſchieden gegen das Geſetz er
klaären, das ich durchaus nicht annehmbar finde. Meine Her
ren! aus dieſem Stande bin ich hervorgegangen und lebe darin
ſeit mehr als 40 Jahren. Nach meiner Erfahrung iſt ſeit der
Zeit bis jetzt immer darauf hingewirkt, daß das Beſitzthum ſo
viel wie möglich in den Händen der Familie bleibt, d. h. wie
es die Väter beſtimmen, und dahin haben die bisherigen Geſetze
gezielt. Einige Erblaſſer haben uber ihren Nachlaß nicht be
ſtimmt, aber ſie hatten ihre weisliche Abſicht dabei, ſie hatten
eine ſtarke Familie oder ſonſtige Grunde dazu. Dieſe Ruckſicht
und andere Verhältniſſe waren es, daß ſie nicht darüber beſtimm-
ten ſie gaben dadurch kund, daß ein Kind ſo viel wie das an-
dere erben ſolle. Hier greift nun das vorliegende Geſetz ein
und verordnet, das Gut ſoll in Vormundſchaftshände gelegt
werden. Das iſt und bleibt eine bedenkliche Sache, denn die
Taxatoren, meine Herren, haben uüber den Werth der Güter
ſehr verſchiedene Anſichten und Meinungen. Ich will ein Bei-
ſpiel anfuühren. Die Erben eines Gutes ſind ſechs bis acht
Kinder. Das Gute ſoll zu 12,000 Thaler taxirt werden. Der
Uebernehmer zahlt zwei Drittel heraus, und vielleicht iſt es
dem Vormund angenehm, noch weniger, und ſo tritt denn der
Annehmer für 4 bis 5000 Thaler in das Gut. Er ſoll nun
auch noch fur unmundige Kinder ſorgen. Meine Herren, da
kenne ich Beiſpiele, daß dieſe gerade am ſchlechteſten verſorgt
ſind. Jn der Regel heirathet der Annehmer ſogleich, und es
kommt dann viel auf die Frau an. Jch muß bemerken, ſo wie
das Geſetz in Kraft tritt, beginnt auch die Uneinigkeit unter
den Geſchwiſtern. Was der Vater beſtimmt, das laſſen ſich die
Kinder gern gefallen, nicht aber die Beſtimmungen des Geſetzes.
Jn der Regel wohnen die Geſchwiſter in der Nahe des Guts
ihrer Vater und ſehen mit neidiſchen Augen auf den jetzigen
Beſitzer und es herrſcht ſonach dann keine Einigkeit unter ih-
nen. Was die Erben nach dem nicht ſollten, das thut nun der
Annehmer; nach zwei Jahren beſchließt er, das Gut zu ver
kaufen, er bekommt dann dafür 18 20,000 Thaler und dies
iſt nun erſt die wahre Taxe, meine Herren! Wenn Sie ſich
ein Gut gekauft haben oder kaufen wollen, ſo wurden Sie es
nach dem wahren Werthe kaufen und nicht nach der Taxe. Es
kommen dann die Hinterbliebenen und ſagen und ſchreien gegen
die geſetzliche Beſtimmung uber die Ungerechtigk it und gegen die
Vormunder. Kein Vormund wird unter dieſen Verhältniſſen

Der jetzige Gutsbeſitzer hatein ſolches Amt annehmen koönnen.

meine Pflicht gethan!

den Vortheil, und die Anderen ſtehen in großem Nachtheil.
Meine Herren! Nun heißt es im Geſetz: „um einen kräftigen
Bauernſtand zu erhalten.“ Schon vor ſechs Jahren kam dieſer
Entwurf auf den Provinzial Landtagen vor; auch zu jener Zeit
habe ich eifrig und entſchieden dagegen mich ausgeſprochen und
damals auch die ſchlimme Seite der Sache dargeſtellt. Jch
muß proteſtiren gegen die Behauptung, die in der Denkſchrift
enthalten iſt. Es heißt dort, die Provinz Sachſen habe ſich
einſtimmig dafür ausgeſprochen. Das muß ich widerlegen; es
muß ein Jrrthum ſein. Drei haben dagegen geſtimmt. Jch
bin immer ein Feind geweſen gegen die Einſchränkungen im Be
ſitz. Meine Herren, es heißt, „um einen kräftigen Bauern
ſtand zu erzielen.“ Jch frage: ob durch das Geſetz ein krafti
gerer Bauernſtand erzielt werden kann, als wie wir ihn jetzt
haben? Jch kenne den Bauernſtand ſeit 40 Jahren, und ich
frage die hochgeehrten Herren von der Ritterſchaft und der
Stadte, insbeſondere die älteren, die vor 40 Jahren den Bauern-
ſtand kannten und jetzt noch kennen. Der Bauernſtand iſt jetzt
ſo kräftig und groß an Betriebſamkeit und Fleiß.

(erfolgt Bravoruf von allen Seiten.)
Was hat dieſes Verhältniß herbeigeführt? Die weiſen, wohl-
wollenden Geſetze unſeres hochſeligen Königs. Er wollte, daß
ſeine Unterthanen frei uüber ihr Beſitzthum verfugen könnten, die
Ablösbarkeit und die Separation. Dieſe drei weiſen Geſetze
ſind mit einander verbunden, und ſie können nicht von einander
getrennt werden! Dieſe Beſtimmungen haben den Werth in
dem Grundbeſitz und die jetzt vorhandene Regſamkeit in unſerem
Stande hervorgebracht. Meine Herren, wenn Sie auf die Ort-
ſchaften hinblicken, ſo werden Sie finden, daß auch in morali
ſcher Hinſicht Stadt und Land immer mehr mit einander ver
ſchmelzen. Gehen Sie auf das Land und ſehen Sie auf den
Dörfern die Gebäude an, die ſeit 20 Jahren entſtanden ſind.
Alſo was dem Acker abgezwungen werden kann, das geſchieht.
Es werden Vereine gebildet, an welchen hohere Beamte und
Herren Antheil nehmen, die die Fortbildung des Bauernſtandes
kräftig unterſtützen. Der Bauernſtand iſt jetzt kräftig genug
und bedarf keiner ſolchen Geſetze, wie die vorliegenden.

(Bravo von mehreren Seiten.)
Meine Herren, ich ſtehe hier fur 300 Ortſchaften, aber

ich glaube, alle 300 würden ſagen, das Geſetz iſt nicht rath-
ſam, wir brauchen es nicht. Warum dieſe ſcheinbaren Verbeſ-
ſerungen, die keine Verbeſſerungen ſind, warum an dem Bauern-
ſtande rutteln, um ihm die Freiheit zu beſchränken! (Bravo.)

Meine Herren, ich könnte im Namen meiner Kommitten-
ten es nicht verantworten, wenn ich für das Geſetz ſtimmte!
Jch weiß nicht, ob es durchfallen oder ob es angenommen wer-
den wird; mag dem ſein, wie ihm wolle; ich habe wenigſtens

Auf dem Provinzial- Landtage wurde ich
nicht unterſtutzt, aber hier glaube ich, in dieſer hohen Ver
ſammlung, werde ich Unterſtützung finden. Es iſt ein Geſetz,
das erlaſſen werden ſoll beim erſten großen Landtage, und zwar
allein uber die bauerlichen Verhaltniſſe. Meine Herren! ich
ſpreche nur von meinen Kreiſen, nicht von der Provinz, aber
ich glaube, die Herren Kollegen aus der ganzen Provinz ſtim-
men mir bei. Wir verlaſſen uns heute auf die hohe Verſamm-
lung. Jch glaube, daß ſie uns bei der Abſtimmung uber das
Geſetz nicht im Stich laſſen wird.

(Allgemeines Bravo.)
Nachdem der Schulze Giesler aus Trochtelbora bei

Erfurt Regierungsrath Schumann aus dem Poſenſchen
und der Bürgermeiſter Gier gegen das Geſetz geſprochen,
erklärte der Erbgerichtsſchulze Berndt aus Gallenau in
Schleſien, „daß der Bauernſtand ſich nicht nur allein in ſei-
ner gegenwärtigen Kraft erhält, ja fort und fort kräftiger
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werden wird, wenn alle Servituten und Verpflichtungen
vollends abgelöſt ſein werden, wenn die alten Privilegien
des Grundbeſitzes, die Patrimonialgerichtsbarkeit und der
eximirte Gerichtsſtand aufgehoben, wenn Dominien und
Gemeinden zu einer gemeinſamen Kommune vereinigt, wenn
eine zeitgemäße Landgemeinde- Ordnung emanirt ſein wird.
Dann werden dieſe ſo koſtſpieligen Prozeſſe aufhoren, das
hierdurch erzeugte Mißtrauen in den Gemeinden wird ver
ſchwinden Ruhe, Friede, Eintracht werden einkehren, und
nicht allein der Stand der Landgemeinden, ſondern der
Stand ſammtlicher Grundbeſitzer wird kräftiger und gedie-
gener als je erhalten. Jn ähnlichem Sinne erklärten ſich
die Abgeordn. Allnach aus Schleſien und Buürgermeiſter
Dittrich, worauf der Abg. v. Brunneck, als Vorſitzen
der der Kommiſſion, einige Erläuterungen ertheilte und der
Landtagskommiſſar die Anſichten der Regierung zu verthei-
digen ſuchte.

Obwohl noch 15 Redner um das Wort gebeten hat-
ten, ſo entſchied doch die Verſammlung, die Diskuſſion von
dem allgemeinen Theile zum ſpeziellen uberzuführen.

Berlin, d. 16. Mai. Die Nr. 19. des JuſtizMini-
ſterial-Blattes enthält die Allgemeine Verfügung vom 6. Mai
1847, betreffend das mit einzelnen Städten wegen de-
ren Befreiung von der Laſt der Gefangniß- Unterhaltung zu
ſchließende Abkommen,

Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom Z. De-
zember v. J. (Juſtiz-Miniſterial-Blatt S. 222) wird den Kö-
niglichen Obergerichten hierdurch eröffnet, daß des Königs Ma-
jeſtät aus Veranlaſſung eines beſonderen Falles mittelſt Aller
höchſter Ordre vom S. Februar d. J. zu genehmigen geruht ha-
ben, daß die von den Städten für die Befreiung von der Laſt
der Gefängniß Unterhaltung in Folge der Allerhöchſten Ordre
vom 5. Oktober v. J. übernommenen Renten eben ſo, wie es

durch die Allerhöchſte Ordre vom 7. Auguſt v. J. hinſichtlich
der Renten für die Entbindung von der ſubſidiariſchen Verhaf-
tung für die Laſten der Kriminalgerichtsbarkeit geſtattet worden
iſt, durch Zahlung des 25fachen Betrages abgelöſt werden
können.

Berlin, den 6. Mai 1847,
Der Juſtiz- Miniſter

Uhden.
An die Königlichen Obergerichte in den Provinzen

dieſſeits der Elbe.
Berlin, d. 17. Mai. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Prinzen Friedrich Albrecht von Preußen Ko-
nigl. Hoheit den Schwarzen Adler-Orden zu verleihen

Breslau. Man ſpricht in wohlunterrichteten Krei-
ſen von dem bevorſtehenden Erlaſſe einer Verordnung des
Jnhalts, daß den katholiſchen Diſſidenten (bis zu der in
Verfolg des Patents vom 30. März a. e. erfolgten ſpe
ciellen Regulirung ihrer rechtlichen Verhältniſſe) in den dies-
ſeitigen Staaten eine evangeliſche Kirche von Neuem zum
Mitgebrauche nicht geſtattet werden ſoll.

eidelberg, d. 12. Mai. Die Kircherverſammlung
der ſud und weſtdeutſchen Kirchenlandſchaft (Provinz)
nahm heute hier ihren Anfang. Es waren 23 Gemeinden
vertreten. Es wurde der Beſchluß gefaßt, mit 10 Stim-
men gegen 6, den Gemeinden zu rathen, die allgemeine
Kirchenverſammlung in Berlin zu beſchicken; ferner den
Gemeinden zu rathen, fur Beibehaltung und Nichtabände-
rung des Leipziger Glaubensbekenntniſſes ihren Abgeordne-
ten Aufträge zu geben, mit beinahe allgemeiner Zuſtim-
mung; und von Seiten der gegenwärtigen Kirchenverſamm-

lung dieſe Erklärung nach Berlin an die allgemeine Kir
chenverſammlung abzuſenden.

Lübeck, d. 14. Mai. Nach einer Notiz in der Weſer
Zeitung ſoll Dänemark ſeine Zuſage zu der Eiſenbahn von
Lubeck nach Buchen unter Anderem an die Bedingung ge
knupft haben daß Lüübeck die Dampfſchiffverbindung mit
Rußland alternirend an Kiel überlaſſe und ſich verpflichte,
die Bahn nicht bis Travemuünde fortzuſetzen.

Frankreich.
Paris, d. 11. Mai. Hr. LacaveLaplagne ſoll eine

ihm zugeſchickte Ordonnanz wodurch ihm ein bedeutender
Ehrenpoſten mit 30,000 Frs. Gehalt gegeben wurde, mit
einem ſehr derben Ablehnungsſchreiben zugeſchickt haben.
Dieſe exceptionelle Stellung des Hrn. Lacave-Laplagne, der
die Stelle eines Generalprokurators am Rechnungshofe
und eines Jntendanten des Vermögens des Herzogs von
Aumale ausgeſchlagen hat, um unabhängig in der Kam-
mer zu bleiben und ſeine früheren Kollegen auf das hef-
tigſte angreifen zu können ſetzt das Kabinet in große Ver
legenheit.

Der Exkönig Jerome Napoleon hat ſich mit einer Bitt-
ſchrift an die franzöſiſche Deputirtenkammer gewendet,
worin er verlangt, wieder in ſeine Rechte als franzoſiſcher
Bürger treten zu kounnen. Hr. Odilon Barrot hat die Pe
tition der Kammer uübergeben.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 11. Mai. Das gefurchtete Amendement

Lord Stanley's zur irländiſchen Armengeſetzbill, welches
derſelbe zur geſtrigen Oberhaus- Sitzung angekundigt hat
te, und deſſen Annahme wahrſcheinlich die Auflöſung des
Parlaments zur Folge gehabt hätte, iſt von dem Antrag-
ſteller ſelbſt zuruckgenommen worden. Das Amendement
beſagte, daß der Jnhaber armenſteuerpflichtiger Grund
ſtucke nicht berechtigt ſein ſolle, nach einem beſtimmten
Zeitpunkte dem Grund-Eigenthümer, von dem er das
Grundſtuck in Pacht hat, die Armenſteuer in Abrechnung
zu bringen, und Lord Stanley ſuchte dieſen Antrag beſon
ders dadurch zu begruüunden, daß, wenn man den Grund
Eigenthumern allein die Armenſteuer aufburde und die mit
dem Volke in viel näherer Beziehung ſtehenden Paächter
davon befreie, der Pauperismus nur noch groößere Aus-
dehnung gewinnen wurde. Der Marquis von Lansdowne
zeigte dagegen, daß keinesweges die Grund Eigenthumer
allein zugezogen werden ſollten, ſondern, wie das Prin-
zip des Geſetzes es ausſpreche, beide, Pächter und Grund-
beſitzer, die Laſten theilen muüßten. Der Widerſpruch noch
anderer Lords, ſelbſt des Lord Monteagle, veranlaßten
Lord Stanley, ſein Amendement zuruückzuziehen.

Vermiſchtes.
Danzig, d. 14. Mai. Unter den Feſtungswerken,

welche Napoleons Herrſchaft begrunden ſollten nimmt der
von dem Kaiſer angeordnete Neubau der maſſiven Feſtung
auf dem Hagelsberge, welcher im Jahre 1809 begann, die
erſte Stelle ein. Der Bau wurde indeß ubereilt, und jetzt
iſt deshalb manche Stelle ſchadhaft geworden. Am 26. März
ſturzte die Schildmauer des Reduits gegen Süden auf eine
Strecke von 40 Schritten nebſt der darauf ruhenden Erd-
decke herab und zeigte den innern Sandberg. Schon Na
poleon ſagte, als er die Feſtung beſuchte und eine Treppe
hinaufſtieg: Nach dem Gelde, welches mich dieſe Feſtung
koſtet, glaubte ich, daß die Geländer von Gold, wenigſtens



indeß ſehe ichvon Silber ſeien, daß ſie nur von Eiſen
ſind.

Am 9. Mai fiel in Weſel am Landungsplatze von
einem Dampfboote eine Kutſche und eine Schatulle mit
6000 Thlrn. in den Rhein. Der Wagen ward bald wieder
aus dem Fluſſe geholt, das Geld behielten aber vorläufig
die Rhein Nixen.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 17. Mai. (Nach Wispeln.)

Weizen 118 124 Gerſte 76 79Roggen Hafer 48 51
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 17. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 2 Zoll.
am 18. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 1 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 17. Mai: Nr. 4 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 17. bis 18. Mai.

Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr v. Kroſigk a. Gruna. Frau
von Streit a. Leimbach. Hr. Rathsherr Wolms a. Stargard.
Hr. Amtm. Schubert m. Gem. a. Wiehe. Hr. Rittergutsbeſ.
Sichardt a. Oehna. Hr. Apotheker Schippang a. Crefeld. Die
Hrrn. Kaufl. Eichenberg a. Cöln, Soltau a. Hamburg Haber-
d a. Minden, Grützner a. Prag. Hr. Rentier Claus a.

eipzig.

Stadt Zürich Jhre Erlaucht die Frau Grafin v. StollbergRoßla
m. Gef. u. Dienerſch. a. Roßla. Frl. Luppe a. Eisleben. Hr.
Lieut. Möbes u. Hr. Kaufm. Ramdohr a. Magdeburg. Die
Hrrn. Kaufl. Muüller a. Lohr, Fromme u. Löwe a. Berlin,
dere a. Bremen, Dubois a. Hamburg, Griesbach a. Havel-

erg.

Goldnen Ring: Hr. Ger.Dir. Dietz u. Hr. Apoth. Stippius a.
Zörbig. Hr. Arzt Dr. Bertram a. Düben. Hr. Fabrik. Steg
mann a. Chemnitz. Hr. Kaufm. Vogel a. Leipzig.

Eiſenbahn Actien.

Goldnen Löwen Hr. Jnſp. Retſch a. Straßen. Hr. Stud. Thieb-
Die Hrrn. Kaufl. Brachkopf a. Eisle-

Hr. Amtm. Schneidemann a.
bradt a. Angermunde-
ben, Roſenſtern a. Hamburg.
Paipitſch.

Stadt Hamburg: Hr. Fabrik. Kyritz a. Breslau.
nungsrath Leidholdt m. Sohn a. Naumburg.

Goldne Kugel:
ſon a. Bernb

Poſen.
a. Königsberg. Hr. Partik. v. Glattdorf a. Gluckſtadt.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Friedlander u. Dange a. Ber
lin, Schorre a. Danzig Hornung a. Nordhauſen, Landmann u.
Hr. BergEleve Siebert a. Magdeburg.

r Hr. aDie Hrrn. Kaufl.
Fürſt a. Nordhauſen Lehmann a. Berlin, Stöller a. Neuſtadt.

Die Hrrn. Kaufl. Hertwig a. Freudenbach, Sam
urg, Lüdritz a. Hamburg. Hr. Rittergutsbeſ.

Printz u. Hr. Verw. Germer a. Hr. Stud. theol. Hoöhl

Fonds- und Geld Cours.
Berlin, den 17. Mai.

Zf. Brief j Geld. Z3f. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 935 Pomm. Pfndbr. 31 294
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95Scheine- 957 951 Schleſiſche do. 31 96Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 90 897 rant. do. 3 SBerliner Stadt
Obligat. 31 93

Wſtpr. Pfandbr. 3 92 82 Frdrchsd'or. 137 13!
Großh. Poſ. do. 4 1102 uguſtd'or. 12 117do. do. 3 92 Gold al marc.
Oſtpr. Pfandbr. 3 951 Disconto 4 5

Volleing. Zf. Zf.Amſt. Rott. 4 (92 G. hein. Stm. 4 85 bz. u. B.
Arnh. Utr. 4' do. P. Obl. 4Brl. Anhalt. 4 [109 bz. do. v. St. gar. 3 90 G.
do. do. P. Obl.. 4 Sächſ. Bair. 4 87 B.Berl.-Hamb.) 4 108 B. 107 G. Sag.-Glog. 4 S
do. P. Obl. 4/297 a. 7 bz. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 108 B. 107 G. Thüringer. 4 (937/, G.
Bonn Köln. 5) W.-B. C. -0. 4 (87 bz.
Bresl. Freib. 4 Zarsk. Selo.
do. do. P. Obl.. 4 7Cöth. Bernb.. 4 Quittungs- SCr. Ob. Schl. 4 76 B. Bogen.Düſſ. Elberf. 4 106! G. J. tdo. do. P. Obl.. 4 /0Gloggnitz. 4 Aach.Maſtr. 20 82 G.Hmb. Bergd.. 4 Berg. Märk. 50 818/, G.Kiel-Alton. 4 107 G. Berl. Anh. B. 45 100 bz. u. G.
Leipz. Dresd.. 4 Bexb. Ludwh. 70Magd. Hlbſt. 4 1113 G. Brieg-Neiſſe. 55
Magd. Leipz.. 4 Chemn. Riſa. 80 59! B.do. P. Obl. 4 Köln Mind. 80 91 a 911, bz.
N. Schl. Mk. 4 861 G. d. Thür. V. 20do. P. Obl. 4 92 G. Oresd. Görl. 90 991/, G.
do. P. Obl. 5 1017, bz. Löb. Zittau. 70

Nrdb. K. F. 4 Magd. Witt. 20 82/, bz.OSchl. Lt. A. 4 104 B. Mecklenburg. 60 73 B.
do. P. Obl. 4 Nordb. F. W. 60 71 bz. u. G.do. Lt. B. 4 97 B. h. St. Pr. 70

Potsd. Mgd. 4 89 B. targ. Poſ. 30 83 G.do. P. A. B. 4 91 bz. t. Vohw. 90 81 G.do. do. 5 11013 G.
(Schluß der Börſe 3 Uhr.

Leipzig, den 17. Mai.
Ange Staatspapiere. Ange-Staatspapiere. boten. Geſucht. Actien Se S boten. Geſucht

Königlich Sächſiſche K. K. Oeſtr. Metall.
Staats- Papiere pr. 150 fl. Conv.
à 39 im 14 F. à 5 lauf Zinſenvon 1000 u. 500 92 à 4 à 1039 im S
kleinere à 3 14 F. Sdo. do. v. 500 100

Königl. Sächſ. Land

rentenbr. à 3 Pr. Frdrd'or. à 5
im 14 F. auf 100von 1000 u. 500 93 IJAnd. ausl. Louisd'or
kleinere S à 5 nach gerin-Königl. Pr. Steuer germ Ausmünzfu-
Kredit- Kaſſenſch. ßer Auf 1001 117à 39 im 20fl. F. Conv. Spec. u. Gld.
von 1000 u. 500 89 S auf 100kleinere S idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli- auf 100h 27gationen à 39 im
14 F.
von 1000 u. 500 91 Act. d. W. B. pr. St.
kleinere S a 103Sächſ. erbl. Pfand- Leipz. Bank Actien
briefe à 3 à 250 pr. 100 172 Svon 500 (Eeipz Dresd. Eiſnb.von 100 u. 25 a J Actien à 100
S. laufitzer Pfand- pr. 100 118! Sbriefe à 39 S Sächſiſch-Baier. do.
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terſetzter mittlerer Statur,

nächſt der Königl.

Bekanntmachungen.
Aufforderung.

Am 22. April d. J. Morgens ſind etwa2 Wispel Weizen in 20 24 Säcken auf ei-

nem 2ſpännigen Wagen durch einen 4445
Jahre alten, mit grauem Mantel, grauen

Kamaſchen, ledernen Hoſen, blauer Jacke
bekleideten, pockennarbigen Mann von un

nach Halle oder
in die nächſte Umgegend gebracht worden.

Es wird Jedermann, der den Weizen an
genommen haben oder über deſſen Verbleib
Auskunft zu geben im Stande ſein ſollte, hie-
durch aufgefordert, uns ungeſäumt Anzeige

zu machen. Wiſſentliches Verſchweigen
kann Strafe der Diebshehlerei zur Folge
haben.

Halle, den 12. Mai 1847.
Das Königl. Jnquiſitoriat.

Bekanntmachung.
Mit Bezug auf meine Aufforderung

vom 24. April d. J. (abgedruckt im 17.
und 18. Stück des patriot. Wochenblatts,
desgl. im 98. und 104. Stück des Cou-

riers) an die hieſigen Einwohner zur Ein-
zeichnung ihrer innerhalb und außer-

halb Halle im Jahre 1827 geborenen
Söhne in die Stammrolle werden nun

auch alle diejenigen jungen Leute,
welche ſich nur temporär in irgend
einem Geſindedienſte, oder als Gehülfen,
Geſellen, Lehrburſchen c. hierſelbſt aufhal
ten und außerhalb hieſiger Stadt

im Jnlande
a) in dem Zeitraume vom 1. Januar bis

ult. December 1827 geboren ſind,
b) dieſes Alter bereits überſchritten, ſich

aber noch nicht vor einer Kreis- Aus
hebungs- Behörde zur Muſterung geſtellt
haben, endlich

e) ſich zwar geſtellt, über ihr Militair-
Dienſtverhältniß zur Zeit jener frühern
Geſtellung wegen zeitiger körperlicher
Unbrauchbarkeit einſtweilige Be-
rückſichtigung, aber noch keine feſte
Beſtimmung erhalten haben,

hierdurch aufgefordert, ſich Behufs der Ein
tragung in die Stammrolle mit den über

ihr Alter ſprechenden, und etwa-
nige frühere Beſtimmungen über
ihr Militair- Verhältniß beurkun-
denden Atteſten verſehen,den 20., 21. u. 22. Mai d. J.
jedesmal Vormittags von 8 12 Uhr auf

dem Rathhauſe bei dem Herrn Stadtrath
Adlung perſönlich zu melden, um dem-

Kreis- Erſatz Commiſ-
ſion

vom 1 A. bis 17. Juni d. J.
vorgeſtellt werden zu können.

Wird der gegenwärtigen Aufforderung
ungeachtet die Anmeldung verſäumt, ſo

7

zieht dies geſetzlich die Folge nach ſich, daß
die nicht angemeldeten, demnächſt aber doch
aufgefundenen Jndividuen, im Fall ihrer
körperlichen Tüchtigkeit zum Militairdienſt,
ohne Rückſicht auf die bei der Looſung auf
ſie fallende Nummer, vor den übrigen
Militairpflichtigen zum Dienſt eingeſtellt
werden weshalb ich die Dienſtherrſchaften,
Lehrherren und Meiſter veranlaſſe, ihre
reſp. Dienſtboten Geſellen und Lehrlinge
zu obiger Verpflichtung anzuhalten.

Die hierſelbſt ſich aufhaltenden außer
halb Halle geborenen Studirenden
und Gymnaſiaſten, welche die Vergün-
ſtigung des 1jährigen Militairdienſtes be
reits nachgeſucht und erhalten haben, be
rührt übrigens dieſe Aufforderung nicht,
da denſelben aus dem erhaltenen Meldungs-
atteſt das Erforderliche bekannt ſein muß.

Halle, den 12. Mai 1847.
Der Ober-Bürgermeiſter.

Jn Vertretung: Rummel.
Von ſeidenen Prome-

neurs mit Franzen em-
pfiehlt eine neu angefer-
tigte Sorte das Stück
zu 1 Thlr. 7 Sgr.

die Spieß'ſche
Schirmfabrik

am Waiſenhauſe.

Eine bedeutende Sendung von

Mann

Ricn. Nun S
pat. und K. K. Oesterr. privil.

S T Mſind wieder angekommen, darunter meh-
rere auf Lager gefehlte Sorten, welches
beehrt ergebenſt anzuzeigen

J. G. Grosse.
Haupt-Commiſſion für Halle u. Umgegend.

Größeſte ſüße Sultan-Pflau-
men, das Pfund 4 Sgr.,

große ſüße türkiſche Pflaumen à Pfund
3 Sgr.,

kleine ſüße türkiſche Pflaumen à Pfund
3 Sgr.

empfiehlt beſtens

W. Fürſtenberg.

Ein Mädchen von außerhalb Halle wird
zu Johanni große Ulrichsſtraße Nr. 13
zwei Treppen hoch geſucht.

Zum bevorſtehenden Feſte empfiehlt ihr
wohlaſſortirtes

Erfurter Schuh- Lager
in allen Sorten.

Zugleich mache ich auf eine große Aus
wahl ſchwarzer und couleurter
Zeugſchuhe 10 und 12 Sgr.

das Paar aufmerkſam, und bitte um ge-
neigte Abnahme.

Wittwe Tradt,
Markt und Schwmeerſtraßen Ecke.

Sevilla- Cigarren
in kräftiger alter Waare, das Kiſtchen zu
100 Stück 15 Sgr. ſowie alle übrigen
Sorten zu ganz billigen Preiſen, empfiehlt
zur geneigten Abnahme

W. Heſſe, Schmeerſtraße Nr. 716.

BEinladung.
Zu dem diesjährigen Königs-Scheiben-

Schiessen, welches am 26., und 27. Mai
a. c. stattſindet, laden hiermit alle Schiess-
lustige und Theilnehmende frenndschaft-
lichst ein.

Der Vorstand der Schützen-
Gesellschaft zu Zörbig.

Friſcher Kalk
Freitag den 21. d. M. bei Trübe.

Ein gebildeter junger Menſch, der ſeit
6 Jahren als Oekonom conditionirt, ſowie
Zeugniſſe für ſeine Brauchbarkeit aufzu-
weiſen hat, und jetzt noch in Condition
ſteht, ſucht zu Johanni oder ſpäter ein an
deres Engagement. Gefällige frankirte Of-
ferten, mit S. S. bezeichnet, befördert die
Expedition des Couriers.

Zum 2ten und Zten Pefingſtfeiertag la
det zum Ball ergebenſt ein

G. Thielicke.
Reſtauration bei Niemberg.

Auf der Schäßferei des Rittergutes in
Oppin ſind 70 Mutterſchafe, 60 Hammel
und 15 Jährlinge zu verkaufen.

Eh' ich, Emma, Dich geſehen, ſchwebte
ſtets vor meinen Sinnen

Mir ein Weib voll hoher Schöne, die ich
wollte mir gewinnen

Muthig ſchaut' ich in die Ferne,
noch erſchien mir nicht

Ach, das Jdeal des Traumes, dieſes En
gelsangeſicht.

Lebensſatt und voll »Verzweiflung glaubt
ich jede Rettung fern,

Endlich gingſt Du, holdes Mädchen, auf
mir, wie ein heller Stern,

O! könnt' ich ewig ihn anſchauen, dieſen
Stern in ſeinem Licht.

aber



S Gönzlicher Ausverkauf.
Mein aſſortirtes Schnittwaaren-Lager, befindlich in dem

früher von Herrn G. Jonſon innegehabten Lokale, Rathhausecke, ſoll und
muß binnen kurzer Zeit gänzlich geräumt werden, verkaufe daher ſämmtliche Waaren zu

ganz herabgeſetzten Preiſen.
Michael Preuß, Rathhausecke.

Die KorbweidenNutzung in Planenger
Aue zwiſchen der Schleuſe und Saale an
meiner Wieſe bin ich willens auf den 30.
Mai Nachmittags 2 Uhr in meinem Gaſt-
hauſe meiſtbietend auf 3 oder 6 Jahre zu
verpachten. Wer ſie in Augenſchein neh-
men will,
meiſter Wahl.

Ammendorf, den 18. Mai 1846.
Rapſilber.

f Hanauer Seiden-
S hüte

neueſter Façon zu billigeren Preiſen hat er

halten C. G. Beyer,gr. Ulrichsſtr. Nr. 74.

Atlas-Cravatten, Shlipſe,
Wiener Tücher, Oſtindiſche ſei-
dene Taſchentücher empfiehlt

C. G. Beyer,
gr. Ulrichsſtr. Nr. 74.

c—=—wmZ

Ein ſehr brauchbares überkomplettes Ar
beits- Pferd ſteht zum Verkauf bei

Büſchel, Oekonom.

Bei C. A. Schwetſchke vad
Sohn in Halle iſt zu haben:

Ferd. Ant. Bechſtein: Der Fang
der deutſchen

Raub und Rauchthiere.
Oder: Wie fängt man Füchſe, Ottern, wilde
Katzen, Baum und Steinmarder Jltis,
Wieſel, Dachſe, Kaninchen, Eichhörnchen,
Hamſter, Maulwürfe, Ratten, Mäuſe und
Raubvögel auf die ſicherſte, unterhaltendſte
und leichteſte Weiſe. Mit genauer Be-
fchreibung der eiſernen und hölzernen Fal-
len, der Netze, Witterungen c. Für

Weidmänner, Jagdfreunde, Kürſchner.
Zweite Aufl. 8. Geh. Preis 10 Sgr.

Muſikaliſches.
Den 3. Pfingſtfeiertag, als den25. Mai, Sach mit s un 2 Uhr,

beabſichtigt der Wansleber Gefang-
verein, in Verbindung mit eini-
97 Lehrern geiſtliche Muſikſtücke für

ännergeſang und Orgel in hieſiger Kir
che zur Aufführung zu bringen. Statt des
Eintrittsbillets erhält jeder Zuhörer eine
gedruckte ſpecielle Angabe der betr. Muſik
ſtücke, welche auf der Schule und im Wirths-
hauſe für 5 Sgr. zu bekommen iſt. Freunde
der kirchlichen Muſik ladet ergebenſt dazu ein

Wansleben, d. 17. Mai 1847.
G. Neumann.

Feldſchlößchen.
Heute, Mittwoch, Geſellſchaftstag.

Einem geehrten Publikum mache ich
hiermit ganz ergebenſt bekannt, daß auf
mehrſeitiges Verlangen mein Unterricht im
Weißnähen den 1. Juni d. J. wieder be
ginnt, und werde mich der Zufriedenheit
der Eltern, welche mir in einer langen
Reihe von Jahren ſchon zu Theil wurde, ſtets
würdig zeigen. Geehrte Anmeldungen neh-
me ich Vormittags von 9 bis 11 Uhr und
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in meiner
Wohnung an. C. Tauſch.

Geſucht
wird eine frequente Gaſtwirthſchaft, welche
zu Johanni d. J. pachtweiſe übernommen
werden kann, von

dem Kaufmann C. Klunger jun.
in Mansfeld.

Sonntag den 6. Juni Nachmittags 2
Uhr ſoll auf der Domaine Fregleben
das Hart und Kernobſt ſämmtlicher Plan-
tagen meiſtbietend verpachtet werden.

Fregleben, den 16. Mai 1847.
Fr. Bieler.

Stachelbeertorte
von jetzt an taglich friſch.
Auch werden die beliebten Elei-
nen Törtchen zu bekannten
Preiſen mit jeder nun vorkommen-
den Sorte Obſt auf's ſchnellſte c
und prompteſte geliefert.

Beſtellungen auf größere Obſt-
torten zu jeglichem Preiſe wer-
den ſtets freundlichſt angenom-
men von

Lonis Feldmann.
Zur Beſeitigung des Bandwurms iſt

von jetzt an, den Sommer hindurch, die
gelegenſte Zeit, und werden diejenigen,
welche ſich deswegen früherhin an mich ge
wendet haben, daran erinnert.

Dr. Tieftrunk, kl. Berlin Nr. 414.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Es ſind vom 12. bis 14. dieſes Mo
nals aus dem Steinbruch beim Schirnhügel
bei Weißenfels 3 große Hämmer von Eiſen,
1 Brecheiſen, Beſchläge von 2 Radeber-
gen, mehrere Spitzhacken, Schachtlampen
u. dergl. geſtohlen worden, vor deſſen An-
kauf gewarnt wird wer aber den Dieb ſo
nachweiſt, daß er gerichtlich belangt werden
kann, erhält eine Belohnung von 5 Thlr.
bei Verſchweigung ſeines Namens.

Varinas in Rollen,
Varinas- Blätter (geſchnitten)

empfiehlt als etwas Vorzügliches
F. W. Rüprecht.

Feinſte franz. Spitzkorke
im Ganzen und Einzelnen billigſt bei

F. W. Rüprecht.

D

Beim Schäfer Könneke in Brach-
ſtedt ſind ſechs Stück gut abgerichtete
Frettchen billig zu verkaufen.

e

Bekanntmachung.
225 Stück größtentheils große und ſchwere

Kalbfelle ſind für einen annehmbaren Preis
zu verkaufen bei dem Fleiſcher- Meiſter
Walther in Artern.
e m

Heute friſchen Kalk, pro Wispel 7 Thlr.
10 Sgr. bei dem Mauermeiſter Lorenz
am Fürſtenthal.

FamilienNachrichten.
Verbindungs- Anzeige.

Jhre am 16. d. M. ſtatt gehabte ehe
liche Verbindung zeigen allen Verwandten
und Freunden nur auf dieſem Wege an:

Heinrich Hertel,
Auguſte Fiſcher.

Verlobungs Anzeige.
Therese Rothe,
Louis Jacob,

empfehlen sich lieben Verwandten unäd
Frennden nur hierdurch als Verlobte.

Mühle zu Göbit z bei Zeitz.
Mühle zu Wethau bei Naumburg

melde ſich bei dem Schleuſen-
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